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Rechtssatz

Aus dem Wortlaut des § 9 Abs 1 und 2 der Richtlinien-Verordnung ergibt sich deutlich, dass der Beschwerdeführer

primär einen Anspruch darauf hat, dass ihm die Dienstnummer des Organs des ö entlichen Sicherheitsdienstes

bekannt gegeben wird. Dem Organ ist lediglich die zusätzliche Nennung seines Namens freigestellt. Diese Nennung

seines Namens ersetzt aber nicht die Bekanntgabe der Dienstnummer des Organs.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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